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„… und weil es kein Zurück gibt, kann die Frage nur lauten: Wie geht es wei-
ter voran? Können wir im kollektiven Gedächtnis unserer vergangenen Er-
fahrungen die Kräfte finden, die uns helfen könnten, die Hindernisse auf 
unserem Weg in die Zukunft zu überwinden?“

Harold Berman, Recht und Revolution, 1991, S.  11.

„Freilich ist nicht bloß bei Philosophen der Irrtum gang und gäbe: unsere Zeit 
sei die Erfüllung aller Zeit oder doch nahe daran, und alles Dagewesene sei  
als auf uns berechnet zu betrachten, während es, samt uns, für sich, für das 
Vorhergegangene, für uns und für die Zukunft vorhanden war. […] Die Ge-
schichtsphilosophen betrachten das Vergangene als Gegensatz und Vorstufe 
zu uns als Entwickelten; – wir betrachten das sich Wiederholende, Konstante, 
Typische als ein in uns Anklingendes und Verständliches.“

Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905),  
Ausgabe Kröner 1955, S.  5 f. 





Vorwort

Das Grundgesetz ist ein erfolgreiches normatives Dokument zeitgebundener und 
zeitbezogener Fundierung legitimer Herrschaft. Ob es auf seine Weise ein allgemein-
gültig-universales Legitimationsmodell ausprägt, ist eine ebenso fundamentale wie 
facettenreiche Frage. Sie betrifft die Verfassungstheorie, die Verfassungsvergleichung 
und in der zeitlichen Dimension die Verfassungsgeschichte.

Das vorliegende Lehrbuch stellt im Schwerpunkt die Geschichte der geschrie-
benen Verfassungen in Deutschland dar, also die Entwicklung vom Beginn des  
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Es behandelt aber auch rechtliche Regelungen 
der zeitlich noch weiter zurückliegenden Epochen politischer Ordnungen. Die Wur-
zeln der in besonderer Weise legalistischen europäischen Kultur legitimer Herr-
schaftsausübung reichen tief und mindestens bis in das Hochmittelalter zurück; das 
seit zwei Jahrhunderten unentbehrliche Instrument der geschriebenen Verfassungen 
steht in der Tradition vorausliegender Entwicklungen. Diese wie auch die Stufen des 
Verfassungsstaates in den letzten zwei Jahrhunderten sind nicht einfach nur Auftakt 
zum Heutigen, zu dem sie scheinbar zwangsläufig hinführen mussten. Sie waren ei-
genständige Gestaltungen politischer Entscheidungsgewalt. Die Geschichte der Ver-
fassungen ist, indem sie Kontinuitäten und Brüche freilegt, wie andere Gegenstands-
bereiche der Geschichte eine Vergewisserung, Erklärung, Bestätigung und Kritik der 
Gegenwart.

Alles, was einmal begonnen hat, kennt ein Ende. Das wird auch für den Gel-
tungszeitraum des Grundgesetzes so sein, so merkwürdig oder befremdlich uns 
 diese Vorstellung angesichts einer akzeptierten Verfassungsordnung scheinen mag. 
Im Zuge historischer Reflexion über den eigenen Standort wird Geschichte zur Ge-
genwart und Gegenwart zur Geschichte. Auch die Entfaltungen und Wandlungen 
des Grundgesetzes in den letzten siebzig Jahren sind inzwischen Teil der Verfas-
sungsgeschichte.

Sehr herzlich danke ich meinen Münchner Mitarbeitern. Lisa-Marie Schmidt hat 
eine frühere Fassung des Textes sorgfältig und kritisch gelesen und mir viele Anre-
gungen zu Überarbeitungen gegeben. Markus Kern, Michael Rapp, Leopold Heckel, 
Max Hopp und wiederum Lisa-Marie Schmidt haben sich um die Korrekturen ge-
kümmert. Esther Massaccesi, Gabriele Steiger und Joyce Marmonti haben mit Sorg-
falt meine handschriftlichen Seiten und Anmerkungen in eine lesbare Form gebracht.

Oldendorf/München, im Januar 2023 Stefan Korioth
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Teil I: Zur Einführung – was ist 
Verfassungsgeschichte? Und: eine Zeitleiste

§  1 Gegenstand und Methoden  
der Verfassungsgeschichte

I. Die geschriebene Verfassung als kopernikanische Wende

1Verfassungsgeschichte befasst sich mit den früher geltenden Verfassungen im Unter-
schied zum geltenden Verfassungsrecht. Geschriebene Verfassungen im heutigen 
Sinne der in einer Urkunde zusammengefassten Normierungen grundlegender Re-
geln für die Ausübung und Grenzen politischer Herrschaft gibt es seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts. Das Inkrafttreten der Verfassung der Vereinigten Staaten von 
Amerika im Jahre 1787 bildet das entscheidende Anfangsdatum. Es folgten die fran-
zösischen Verfassungen seit der Revolution von 1789. In Deutschland gibt es ge-
schriebene Verfassungen, zunächst monarchische Verfassungen deutscher Einzel-
staaten, seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

2Mit guten Gründen lässt sich daher Verfassungsgeschichte auf eine Darstellung 
der Entstehung, des normativen Bestandes und der Entwicklung von Staat und Ge-
sellschaft auf der Grundlage dieser Verfassungen der Neuzeit begrenzen. Hierfür ist 
die Bezeichnung Verfassungsgeschichte der Neuzeit geläufig. Viele der Grundfragen, 
die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zu geschriebenen Verfassungen führten und 
in ihnen Regelungsgegenstand waren, bilden dabei, trotz beständiger Veränderun-
gen der staatlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit, nach wie vor aktuelle verfas-
sungsrechtliche Regelungsbestände. Das gilt für die innerstaatliche Souveränität und 
den Ursprung sowie Geltungsgrund von Verfassungen, es gilt für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, die Grundrechte, den Rechtsschutz und 
die Verfassungsgerichtsbarkeit sowie die föderale Ordnung. Im 20. und 21. Jahrhun-
dert sind die Themen der verfassungsrechtlichen Garantie sozialer Sicherung und 
der Verantwortung des Staates für Umwelt und Infrastruktur hinzugekommen, dar-
über hinaus die Einordnung des Staates in über- und supranationale Organisationen 
und Staatenverbände. Geschriebene Verfassungen können als das Rechtsdokument 
verstanden werden, das ein Gemeinwesen nicht nur in eine Form bringt, konstitu-
iert, sondern überhaupt die Existenz eines (modernen) Staates begründet. Gegen-
wärtig stellen sich ganz neue Fragen im Zusammenhang der veränderten Funktion 
von Verfassungen in globalisierten Gesellschaften und der Veränderung des Rege-


